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Weisungen zu Praktikumsplätzen  

Gestützt auf Art. 98 lit. a des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden 
(Schulgesetz) 

vom Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement erlassen am 13. Juni 2013 

______________________________________________________________________ 
 
 
Art. 1  

Diese Weisungen regeln die Mitwirkung der Schulträgerschaften bei 
der Ausbildung von Lehrpersonen aller Stufen mittels Zurverfügung-
stellen von Praktikumsplätzen. 

Zweck 

  

Art. 2  

1 Die Schulträgerschaften stellen in der Regel mindestens einen Drittel 
der Klassenlehrpersonen als Praxislehrpersonen zur Verfügung.  
2 Falls eine Schulträgerschaft weniger als ein Drittel der Klassenlehr-
personen als Praktikumslehrpersonen zur Verfügung stellen kann, hat 
sie dem Schulinspektorat ein schriftliches Gesuch einzureichen. Über 
Ausnahmen entscheidet das Schulinspektorat. 

Umfang 

  

Art. 3  

Die Schulträgerschaft bestimmt nach Rücksprache mit der Aus-
bildungsinstitution, welche Lehrpersonen die Auszubildenden begleiten. 
Die Pädagogische Hochschule Graubünden koordiniert die Zuteilungen 
für die Stufen Kindergarten und Primarschule.  

Bestimmung der 
Praxislehrpersonen  

  

Art. 4  

Die Schulträgerschaften melden der Ausbildungsinstitution jährlich bis 
Ende März die Anzahl Praktikumsplätze.  

Zeitpunkt der Meldung 

  

Art. 5  

Die Praxislehrpersonen sind verpflichtet, die entsprechende Zusatz-
ausbildung und die dazugehörenden Weiterbildungen zu besuchen.  

Ausbildung der 
Praxislehrpersonen  

  

Art. 6  

Die Kosten der Zusatzausbildung gehen zu Lasten der Ausbildungs-
institutionen. Diese entschädigen die Praxislehrpersonen während  
ihrer Ausbildungstätigkeit gemäss den Richtlinien der jeweiligen 
Ausbildungsinstitution.  

Entschädigung  

  

Art. 7  

Die Weisungen treten auf den 1. Januar 2014 in Kraft. Inkrafttreten 

  


